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Zugangsatzung für den Doppelmasterstudiengang
 Environmental Earth Sciences des Fachbereichs
 Geowissenschaften der Freien Universität Berlin
  in  Kooperation  mit  der  Nanjing  University,  China

 Präambel

 Aufgrund  von  §  14  Abs.  1  Nr.  2  Teilgrundordnung  (Erpro-
 bungsmodell)  der  Freien  Universität  Berlin  vom  27.  Okto-
 ber  1998,  FU-Mitteilungen  24/1998)  i.  V.  m.  §  10  des
 Gesetzes  über  die  Zulassung  zu  den  Hochschulen  des
 Landes  Berlin  in  zulassungsbeschränkten  Studiengän-
 gen  (Berliner  Hochschulzulassungsgesetz  –  BerlHZG)
 in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  der  Neufassung
 vom  18.  Juni  2005  (GVBl.  S.  393),  zuletzt  geändert  am
 20.  Mai  2011  (GVBl.  S.  194),  i.  V.  m.  §  10  Abs.  5  Satz  2
 des  Gesetzes  über  die  Hochschulen  im  Land  Berlin
 (Berliner  Hochschulgesetz  –  BerlHG)  in  der  Fassung  der
 Bekanntmachung  der  Neufassung  vom  26.  Juli  2011
 (GVBl.  S.  378)  hat  der  Fachbereichsrat  des  Fach-
 bereichs  Geowissenschaften  der  Freien  Universität  Ber-
 lin am 18.  April 2012 folgende Satzung erlassen:*

 §  1
 Geltungsbereich

 Diese  Satzung  regelt  den  Zugang  zum  Studium  gemäß
 §  10  Abs.  5  Satz  2  BerlHG  und  das  Auswahlverfahren
 für  die  Vergabe  der  Studienplätze  gemäß  §  10  Abs.  1
 Nr.  1  BerlHZG  für  den  Doppelmasterstudiengang  Envi-
 ronmental  Earth  Sciences  des  Fachbereichs  Geowis-
 senschaften  der  Freien  Universität  Berlin  in  Kooperation
 mit  der  Nanjing  University,  China  (Masterstudiengang).
 Es  handelt  sich  um  einen  konsekutiven  Masterstudien-
 gang gemäß §  23 Abs.  3 Nr.  1 Buchst. a BerlHG.

 §  2
 Studienplätze und Bewerbung

 (1)  Die  Zahl  der  für  den  Masterstudiengang  zur  Ver-
 fügung  stehenden  Studienplätze  wird  in  der  Zulassungs-
 ordnung  der  Freien  Universität  Berlin  für  jeden  Zulas-
 sungstermin bestimmt.

 (2)  Der  Antrag  auf  Zulassung  ist  schriftlich  beim  Präsi-
 dium  der  Freien  Universität  Berlin  –  Bereich  Bewerbung
 und  Zulassung  –  zu  stellen.  Zulassungsanträge  können
 durch  Telefax,  E-Mail  oder  sonstige  elektronische
 Medien allein nicht wirksam gestellt werden.

 (3)  Die  Bewerbungsfrist  endet  am  31.  Mai  eines  jeden
 Jahres.  Für  das  Bewerbungs-  und  Auswahlverfahren

 zum  Wintersemester  2012/13  endet  die  Bewerbungsfrist
 am 15.  August 2012.

 (4)  Dem  Antrag  auf  Zulassung  zum  Studium  ist  der
 erste  berufsqualifizierende  Hochschulabschluss  gemäß
 §  3 Abs.  1 in amtlich beglaubigter Form beizufügen.

 (5)  Die  Zulassung  zum  Masterstudiengang  kann  auch
 beantragt  werden,  wenn  der  in  §  3  Abs.  1  genannte
 berufsqualifizierende  Hochschulabschluss  wegen  Feh-
 lens  einzelner  Prüfungsleistungen  noch  nicht  vorgelegt
 werden  kann  und  aufgrund  des  bisherigen  Studienver-
 laufs,  insbesondere  der  bisherigen  Prüfungsleistungen
 zu  erwarten  ist,  dass  der  in  §  3  Abs.  1  genannte  berufs-
 qualifizierende  Hochschulabschluss  vor  Beginn  des
 Masterstudienganges  erlangt  wird  und  die  Maßgaben,
 die  aufgrund  des  §  3  Abs.  2  Voraussetzung  für  den
 Zugang  zu  dem  Masterstudiengang  sind,  ebenso  recht-
 zeitig  erfüllt  sind.  Dieser  Erwartung  wird  insbesondere
 dann  entsprochen,  wenn  mindestens  2/3  des  Gesamt-
 pensums  bewertet  worden  ist,  die  Anmeldung  zur  Ab-
 schlussarbeit  vorliegt  sowie  der  Arbeitsbeginn  so  festge-
 legt  wurde,  dass  eine  fristgerechte  Fertigstellung  inner-
 halb  des  laufenden  Semesters  möglich  ist.  Die  Bewer-
 bung  geht  mit  der  Durchschnittsnote,  die  aufgrund  der
 bisherigen  Prüfungsleistungen  aus  dem  von  der  Bewer-
 berin  oder  dem  Bewerber  vorzulegenden  aktuellen  Leis-
 tungs-  und  Bewertungsnachweis  (Transkript)  ermittelt
 wird,  in  das  Auswahlverfahren  ein.  Das  Ergebnis  des
 berufsqualifizierenden  Hochschulabschlusses  bleibt  in
 diesem Fall insoweit unbeachtet.

 (6)  Die  Freie  Universität  Berlin  ist  nicht  verpflichtet,
 den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln.

 §  3
 Zugangsvoraussetzungen

 (1)  Zugangsvoraussetzung  für  den  Masterstudien-
 gang  ist  ein  berufsqualifizierender  deutscher  oder  gleich-
 wertiger  ausländischer  Abschluss  eines  Hochschulstu-
 diums  in  den  Fächern  Geologische  Wissenschaften,
 Geographische  Wissenschaften,  Meteorologie,  Biologie,
 Geoökologie  oder  eines  naturwissenschaftlichen  Hoch-
 schulstudiums  mit  einem  Anteil  im  Umfang  von  15  LP
 aus  den  Bereichen  Geologische  Wissenschaften,  Geo-
 graphische Wissenschaften oder Meteorologie.

 (2)  Bewerberinnen  oder  Bewerber,  die  den  Hoch-
 schulabschluss  nicht  an  einer  Bildungsstätte  erworben
 haben,  in  der  Englisch  Unterrichtssprache  ist,  haben
 Englischkenntnisse  im  Umfang  der  Niveaustufe  C1  des
 Gemeinsamen  Europäischen  Referenzrahmens  für
 Sprachen (GER) nachzuweisen.

 (3)  Über  die  Gleichwertigkeit  der  vorgelegten  Nach-
 weise  gemäß  Abs.  1  und  2  entscheidet  der  Prüfungs-
 ausschuss.  Auf  Antrag  werden  auch  außerhalb  eines
 laufenden  Bewerbungsverfahrens  Nachweise  im  Hin-
 blick auf die Gleichwertigkeit geprüft.

 *  Diese  Satzung  ist  vom  Präsidium  der  Freien  Universität  Berlin
 am  10.  Mai  2012  und  von  der  für  Hochschulen  zuständigen  Senats-
 verwaltung am 30.  Mai 2012 bestätigt worden.
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§  4
 Auswahlquote,  Auswahlkriterien,  Organisatorisches

 (1)  Es  werden  80  %  der  nach  Berücksichtigung  der
 Vorabquoten  verfügbar  gebliebenen  Studienplätze  durch
 das  in  dieser  Satzung  geregelte  Auswahlverfahren  ver-
 geben  (Hochschulquote).  20  %  der  Studienplätze  wer-
 den  auf  der  Grundlage  von  §  10  Abs.  1  Satz,  Nr.  2
 BerlHZG  vergeben.  Die  Quote  des  §  10  Abs.  1  Satz  3
 BerlHZG beträgt 5  %.

 (2) Die Auswahl erfolgt nach

 1.  dem  Grad  der  Qualifikation,  die  sich  nach  dem  Ergeb-
 nis  der  Prüfung  des  vorangegangenen  Studiengangs
 bemisst (§  10 Abs.  2 Nr.  1 BerlHZG),

 2.  zusätzlichen  Qualifikationen,  die  außerhalb  eines
 Hochschulstudiums  erworben  wurden  (§  10  Abs.  2
 Nr.  5 BerlHZG).

 (3) Auswahl nach Abs.  2 Nr.  1:

 Nach  der  Note  des  Abschlusses  gemäß  §  3  Abs.  1  wer-
 den  85  %  der  im  Rahmen  der  Hochschulquote  zur  Ver-
 fügung stehenden Studienplätze vergeben.

 (4) Auswahl nach Abs.  2 Nr.  2:

 Die  verbleibenden  15  %  der  im  Rahmen  der  Hochschul-
 quote  zur  Verfügung  stehenden  Studienplätze  werden
 nach Abs.  2 Nr.  2 vergeben.

 a)  Die  außerhochschulisch  erworbenen  Qualifikationen
 müssen  studienrelevant  sein  und  über  die  besondere
 Eignung  für  den  Masterstudiengang  Aufschluss
 geben  können.  Studienrelevant  und  aufschlussreich
 ist  insbesondere  eine  Tätigkeit  in  einer  Forschungs-
 einrichtung,  die  mit  umwelt-  oder  geowissenschaft-
 lichen  Fragestellungen  im  weitesten  Sinne  befasst
 ist,  in  einer  Umwelt-  und  Naturschutzeinrichtung,  in
 einer  Landesplanungsbehörde  oder  einem  Planungs-
 büro,  in  einer  Einrichtung  der  Entwicklungshilfe,
 einem  Entwicklungsprojekt,  einer  Kommunalverwal-
 tung  oder  einem  Museum.  Der  Qualifikationserwerb
 muss  nachweislich  mindestens  sechs  Monate  ge-
 dauert  haben.  Der  geowissenschaftliche  Kontext  ist
 schlüssig  darzulegen  und  die  jeweilige  Qualifikation
 ist  durch  eine  beglaubigte  Bescheinigung  nachzuwei-
 sen.

 b)  Die  Auswahl  erfolgt,  in  dem  aus  der  auf  der  Grund-
 lage  der  Abschlussnote  des  vorangegangenen  Stu-
 diengangs  ermittelten  Rangfolge  diejenigen  Bewer-
 berinnen  und  Bewerber  herausgenommen  werden,
 die  die  Qualifikationen  nach  Buchst.  a  nicht  nachge-
 wiesen haben.

 (5)  Für  die  Durchführung  des  Auswahlverfahrens  wer-
 den  mindestens  zwei  Auswahlbeauftragte  eingesetzt.
 Diese  werden  von  der  Dekanin  oder  dem  Dekan  des
 Fachbereichs  Geowissenschaften  der  Freien  Universität
 Berlin  im  Auftrag  des  Präsidiums  der  Freien  Universität

 Berlin  bestimmt.  Sie  müssen  im  Masterstudiengang  prü-
 fungsberechtigt  sein  und  in  einem  hauptberuflichen  Be-
 schäftigungsverhältnis  zur  Freien  Universität  Berlin  ste-
 hen. Eine Vertretung ist nicht zulässig.

 §  5
 Zulassungsentscheidung

 (1)  Die  Entscheidung  über  die  Zulassung  trifft  nach
 Abschluss  des  Auswahlverfahrens  das  Präsidium  der
 Freien  Universität  Berlin  –  Bereich  Bewerbung  und  Zu-
 lassung  –  auf  der  Grundlage  der  im  Auswahlverfahren
 erzielten  Ergebnisse  und  der  daraus  ermittelten  Rang-
 folge.

 (2)  Ausgewählte  Bewerberinnen  und  Bewerber  erhal-
 ten  einen  Zulassungsbescheid,  in  dem  eine  Frist  zur
 schriftlichen  Annahme  des  Studienplatzes  und  zur
 Immatrikulation  bestimmt  wird.  Bei  Nichteinhaltung  die-
 ser  Frist  wird  der  Studienplatz  gemäß  der  vom  Bereich
 Bewerbung  und  Zulassung  aufgestellten  Rangliste  neu
 vergeben.

 (3)  Bewerberinnen  und  Bewerber,  die  auf  der  Grund-
 lage  des  Transkripts  ausgewählt  wurden,  erhalten  eine
 Zulassung  unter  Vorbehalt  und  können  sich  für  das  erste
 Fachsemester  befristet  immatrikulieren.  In  der  Regel
 zum  Ende  des  ersten  Fachsemesters  sind  der  in  §  3
 Abs.  1  genannte  berufsqualifizierende  Hochschulab-
 schluss  vorzulegen  und  das  Vorliegen  der  mit  ihm  zu-
 sammenhängenden  Voraussetzungen  nachzuweisen.
 Wird  der  Nachweis  nicht  fristgerecht  geführt,  erlischt  die
 Zulassung.

 (4)  Bewerberinnen  oder  Bewerber,  die  nicht  zugelas-
 sen  werden,  erhalten  einen  Ablehnungsbescheid  mit
 Begründung.

 §  6
 Aufbewahrung der Unterlagen und Einsichtnahme

 (1)  Die  in  dem  Auswahlverfahren  eingereichten  Unter-
 lagen  sind  bis  zur  Bestandskraft  der  Entscheidung  und
 im  Falle  eines  Rechtsstreits  bis  zur  rechtskräftigen  Ent-
 scheidung aufzubewahren.

 (2)  Den  Bewerberinnen  oder  Bewerbern  ist  auf
 Wunsch  Einsicht  in  die  Ranglisten  (ohne  Namen)  zu  ge-
 währen.

 §  7
 Inkrafttreten

 Diese  Satzung  tritt  am  Tage  nach  ihrer  Veröffent-
 lichung  in  den  FU-Mitteilungen  (Amtsblatt  der  Freien
 Universität Berlin) in Kraft.


